
858 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (832 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem die Reisegebüh

renvorschrift 1955 geändert wird 

Durch die vorliegende Regierungsvorlage wird 
die Höhe des ,,Amtlichen Kilometergeldes" verein
barungsgemäß valorisiert, da mit dem Überschrei
ten des Indexstandes von 134,606 der Schwellen
wert neuerlich überschritten wurde. 

Außerdem werden die Kilometergeldsätze für 
Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hub
raum bis 250 cm " für Motorräder mit einem Hub
raum über 250 cm 3 und für Personen- und Kombi
nationskraftwagen neu bemessen. Gleichermaßen 
wird der Zuschlag neu festgesetzt, der für die 
dienstlich notwendige Mitbeförderung einer Person 
gebührt. Weiters sind Änderungen beim Kostener
satz für die Einlagerung und den Transport von 
Übersiedlungsgut vorgesehen. 

Die Änderung der Höhe des "Amtlichen Kilome
tergeldes" ist mit voraussichtlichen Mehrkosten von 

Braun 

Berichterstatter 

19 Mio. S verbunden. Von den beiden weiteren 
Änderungen der Reisegebührenvorschrift 1955 sind 
keine nennenswerten Mehrkosten zu erwarten. Sie 
bewirken eine Verwaltungsvereinfachung, da sie zu 
einer flexibleren Handhabung des Reisegebühren
rechtes führen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 9. Oktober 1981 
in Verhandlung genommen. An der Debatte betei
ligten sich außer dem Berichterstatter der Abgeord
nete Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r sowie der Bun- . 
desminister für Finanzen Dr. S a Ich e r. ' 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat. wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (832 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 19811009 

Mühlbacher 

Obmann 
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